
Allgemeine Nutzungsbedingungen  
-  

 

der klarmobil GmbH · f
Amtsgericht Hamburg · HRB 119203, Geschäftsführer: Antonius 
Fromme, Alexander Borgwardt   

 

 

AGB_km_Online-Postfach_0522 

1. Nutzungsgegenstand und -zweck 
1.1 Allgemein 
Auf Grundlage der nachfolgenden Bedingun-
gen wird dem klarmobil.de Kunden ein kun-
denspezifisches, passwortgeschütztes On-
line-Postfach -
Postfach ) innerhalb des Online-Kundenbe-
reichs Mein Onlineservice  zur Verfügung 
gestellt. Damit kann ein Kunde elektronische 
Post von klarmobil empfangen. Elektronische 
Post sind sämtliche Mitteilungen von klarmo-
bil, insbesondere rechtsverbindliche Mittei-
lungen zu Vertragsbeziehungen (z.B. Auf-
tragsbestätigungen, Produktdetailblätter, All-
gemeine Geschäftsbedingungen, Ände-
rungsmitteilungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen einschließlich der Ent-
gelte sowie weitere gesetzlich geschuldete 
Informationen). Sollte eine Mitteilung nicht 
über das Online-Postfach übermittelt werden 
können, wird klarmobil versuchen diese per 
Post oder E-Mail zuzustellen. 
 
1.2 Format und Funktionen 
Die eingestellten elektronischen Dokumente 
werden in einem Format bereitgestellt, das 
üblicherweise auf Kundenendgeräte herun-
tergeladen, gespeichert und ausgedruckt 
werden kann. klarmobil kann diese aus-
schließlich zu Servicezwecken in Kopie le-
sen, jedoch nicht löschen oder verändern. 
 
2. Nutzungsvoraussetzungen/Widmung 
2.1. Widmung 
Im Rahmen der Tarifbestellung, alternativ mit 
Registrierung im Online-Kundenbereich 

-
damit einverstanden, dass er vertragsbezo-
gene Dokumente, auch rechtsverbindliche, 

-
empfängt. Gleichzeitig verzichtet der Kunde 
damit auf eine anderweitige, vor allem die 
postalische Zustellung. Sofern ein neuer Do-

-
Verfügung gestellt werden kann, wird klarmo-
bil -
len und anderweitige Zustellungen einstellen. 
 
2.2. Anmeldung im Online-Kundenbe-

reich/Gültige 
E-Mail-Adresse 
Zur Nutzung des Online-Postfach sowie Ein-
sicht und Herunterladen der Dokumente 
muss sich der Kunde im Online-Kundenbe-

-
Dazu erhält er unmittelbar nach Vertrags-
schluss einen Link an die angegebene E-
Mail-Adresse und per SMS an seine Mobil-
funknummer gesandt. 
Zur Registrierung muss der Kunde erneut 
eine E-Mail-Adresse sowie ein Passwort an-
legen. Diese E-Mail-Adresse muss anschlie-
ßend verifiziert werden. Erst danach kann 
eine Freischaltung des Online-Kundenbe-

-
gen. Die angegebene E-Mail-Adresse dient 
der Benachrichtigung darüber, dass sich im 

Online-Postfach neue Mitteilungen befinden. 
Alternativ erhält der Kunde die Benachrichti-
gung per SMS an die klarmobil-Mobilfunk-
nummer.  
 
3.  Kündigung  
3.1 Der Kunde kann -  
jederzeit, bevorzugt telefonisch, kündigen. 
Mit der Kündigung hat der Kunde keinen Zu-
griff mehr auf die i  Online-Postfach  
hinterlegten Dokumente. Dem Kunden ob-
liegt die vorherige Sicherung der Dokumente 
durch das Herunterladen und Speichern im 
kundeneigenen Verfügungsbereich. klarmobil 
ist berechtigt, Online-Postfach  mit ei-
ner Frist von 2 Monaten zu kündigen. Nach 
Wirksamkeit der Kündigung stellt klarmobil 
auf die postalische oder Zustellung per E-Mail 
um.  
3.2 -

-Rechnung gewählt, wird 
diese dem Kunden auch nach Deaktivierung 

- enspezi-
fischen Online-Bereich bis zu dessen Deakti-
vierung zur Verfügung gestellt.  
 
4.  Pflichten des Kunden 
4.1 Regelmäßige Kontrolle 

line-  
Der Kunde ist verpflichtet, sein Online-
Postfach  mindestens alle 14 Tage sowie un-
verzüglich nach Erhalt einer E-Mail-Benach-
richtigung zu kontrollieren.  
Wir weisen darauf hin, dass eine Benachrich-
tigung im Online-Postfach spätestens 
am nächsten Werktag nach Erhalt der E-Mail-
Benachrichtigung als zugegangen gilt. 
 
4.2 Pflege des E-Mail-Postfachs 
Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass 
sein E-Mail-Postfach ausreichend Speicher-
kapazität für den Empfang der Benachrichti-
gung aufweist. Sollte sich die E-Mail-Adresse 
ändern oder ungültig werden, ist der Kunde 
verpflichtet, unverzüglich eine aktuelle E-
Mail-Adresse anzugeben. Das E-Mail-Post-
fach ist ebenfalls regelmäßig zu kontrollieren.  
 
5. Erweiterung der Postfachnutzung 

und Änderung des Leistungsange-
bots 

klarmobil ist berechtigt,  Online- Post-
fach  inhaltlich und funktional weiterzuentwi-
ckeln, insbesondere weitere Leistungen und 
Dokumententypen in ihr Leistungsangebot 
aufzunehmen. 
klarmobil hat das Recht, sein Leistungsange-
bot zu  Postfach  insgesamt, in 
Teilen oder auf bestimmte Zugänge und Le-
gitimationsmedien zu beschränken, wenn die 
Fortführung aus Gründen der IT-Sicherheit 
oder geänderter technischer oder rechtlicher 
Rahmenbedingungen, auf die sie keinen Ein-
fluss hat, unzumutbar ist. 
klarmobil ist unter den gleichen Vorausset-
zungen berechtigt,  Online- Postfach  

den geänderten rechtlichen oder technischen 
Rahmenbedingungen anzupassen (z. B. die
Formate der elektronischen Dokumente für 
die Zukunft zu modifizieren oder neue Sicher-
heitsverfahren, Signaturen etc. einzuführen).
Über wesentliche Änderungen wird klarmobil
mindestens 6 Wochen vor dem Inkrafttreten 
unter Hinweis auf das Kündigungsrecht von 

Online-Postfach nach Ziffer 3 informie-
ren. 
 
6. Übertragung 
Die klarmobil ist berechtigt, die sich aus die-
sem Vertrag ergebenden Rechte und Pflich-
ten ohne die Zustimmung des Kunden auf ei-
nen Dritten zu übertragen. Dem Kunden steht 
für den Fall der Übertragung das Recht zu, 
den Vertrag mit der klarmobil ohne Einhaltung 
einer Frist zu kündigen. 
 
7. Informationspflichten zur Streitbeile-

gung 
7.1. Hinweis nach § 36  Verbraucherstreit-

beilegungsgesetz (VSBG):  
Zur Beilegung eines Streits mit der klarmobil 
über die in § 68 TKG genannten Fälle kann 
der Kunde bei der Verbraucherschlichtungs-
stelle Telekommunikation der Bundesnetza-
gentur in Bonn (Verbraucherschlichtungs-
stelle) durch einen Antrag ein Schlichtungs-
verfahren einleiten. Die klarmobil ist bereit, an 
Schlichtungsverfahren von der Bundesnetza-
gentur teilzunehmen.  
 
 
Die Kontaktdaten der Verbraucherschlich-
tungsstelle lauten:
Bundesnetzagentur 
Verbraucherschlichtungsstelle Telekommuni-
kation (Referat.216)
Postfach 8001 
53105 Bonn 
Webseite: www.bundesnetzagentur.de
 
Im Übrigen nimmt die klarmobil nicht an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer anderen 
Verbraucherschlichtungsstelle teil. 
 
7.2. Online-Streitbeilegung  
Zur außergerichtlichen Streitbeilegung steht 
Verbrauchern bei Online-Kauf- und Dienst-
leistungs-verträgen zudem die Möglichkeit 
der Online-Streitbei-legung der Europäischen 

OS-Plattform zur Verfügung. Diese ist unter 
folgendem Link erreichbar: http://ec.eu-
ropa.eu/ consumers/odr/. 
 
Stand: Mai 2022 
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Sonderpreise und Sonderdienste 
Sonstige Preise (einmalig)  
Ersatzkarte inkl. Freischaltung auf Kundenwunsch (wenn nicht von der klarmobil zu vertreten) 10,00 € 
PUK Ermittlung 9,95 € 
Rufnummermitnahme kostenlos 
Tarifwechsel 9,95 € 
Wechsel auf Papierrechnung 2,99 € 
Vertragssplittung/ -umschreibung/ -zusammenlegung 9,95 € 
Adressermittlung wg. Postrückläufer (wenn vom Kunden zu vertreten)* 24,95 € 
Rechnungskopie 0,99 € / Rechnung 
Kostenbenachrichtigung auf Kundenwunsch 0,39 € / SMS 
Mahnpauschale* 2,95 €  

* Der Kunde hat die Möglichkeit nachzuweisen, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder wesentlich geringer als die Pauschale. 

Call-Return 
Vodafone-Netz Kostenfrei 
Telekom-Netz (Mit Telefonie Flat) Kostenfrei 
Telekom-Netz (Ohne Telefonie Flat) 0,39 € / Minute 
Telefonica-Netz Kostenfrei 

 

Rufumleitung 
Bei Tarifen mit Telefonie-Flat 0,09 € / Minute 
Bei Tarifen ohne Telefonie-Flat Berechnung des tariflichen Minutenpreises 

 

0137… Sonderdienste  
(Abrechnung im 60/60 Takt) 

0180…Sonderdienste  
(Abrechnung im 60/60 Takt) 

0137-1 / 0137-5 0,14 € / Anruf 0180-1 0,039 € / Minute 
0137-2 / 0137-3 / 0137-4 0,14 € / Minute 0180-2 0,06 € / Anruf 
0137-6 0,25 € / Anruf 0180-3 0,09 € / Minute 
0137-7 1,00 € / Anruf 0180-4 / 0180-6 0,20 € / Anruf 
0137-8 / 0137-9 0,50 € / Anruf 0180-5 0,14 € / Minute 
  0180-7 (30 Sek. frei, danach 

Abrechnung im 30/30 Takt) 
0,14 € / Minute 

 

Auskunftsdienste (Abrechnung im 60/60 Takt)  
11810, 11813, 11819, 11828, 11833, 11850 (zzgl. € 0,49/Anruf), 11864, 11880 1,99 € / Minute 
11812, 11814, 11821, 11824, 11826, 11832, 11834, 11844, 11845, 11847, 11848, 11852, 
11853, 11854, 11855, 11857, 11860, 11862, 11863, 11866, 11868, 11874, 11876, 11879, 
11881, 11886, 11891, 11892, 11895, 11897, 11898, 11899 2,99 € / Minute 

 

SMS-Sonderdienste  
SMS Abstimmung/ Voting  
an 99599 und 33355 
an 83333, 44644, 1111, 444111, 901020, 99699, 40400, 40700, 82822, 44333 

 
0,20 € / SMS 
0,50 € / SMS 

SMS Videotext Chat  
an  73777, 83983, 88588 0,30 € / SMS 

 

Weitere Sonderdienste  
ADAC-Verkehrsinfo Ansage 22532 (zzgl. 0,69 € / Anruf) 0,39 € / Minute 
ADAC-Verkehrsinfo Ansage 22499 (aus dem Vodafone Netz) 0,99 € / Minute 
ADAC-Verkehrsinfo Ansage 22499 (aus dem Telekom Netz; zzgl. 0,69 € / Anruf) 0,39 € / Minute 
ADAC-Verkehrsinfo Ansage 22499 (aus dem Telefónica Netz; zzgl. 0,49 € / Anruf) 0,42 € / Minute 
ADAC-Verkehrsinfo, Operator 22531 1,49 € / Minute 
ADAC-Pannenhilfe 222222 0,49 € / Minute 
Behördenruf 115 Berechnung des tariflichen Festnetzpreises 
Next ID GmbH 22006, 22177, 22303, 22744, 22896 1,99 € / Minute 
Notruf 110, 112; Soziale Dienste 116… Kostenlos 
Rufnummermitnahme-Bonus 72961 0,19 € / SMS 
Seenotruf (SAR) 124124 0,60 € / Minute 
Service 0800 Kostenlos 
VoIP-Rufnummer 032… 0,09 € / Minute 
Service 0900: Aktuelle Preise für diese Rufnummern werden zu Beginn der Verbindung kostenfrei angesagt 

 



Telefonieren und Surfen im Ausland 
für Privatkunden mit Laufzeitvertrag 
EU-Regulierung: Sie können auf Ihren vorübergehenden Reisen innerhalb der EU (Zone 1) die Mobilfunkdienste zu den 
inländischen Tarifkonditionen (Roam like at home) nutzen, wenn und soweit Sie keine abweichende EU-Roaming-Option 
gebucht oder Roaming gesperrt haben. 

Grundsätzlich können Sie die Dienste zur selben Qualität und mit derselben Technologie wie zu Hause nutzen. Dies gilt 
jedoch nur, wenn und soweit dieselben Technologien im besuchten Mitgliedsstaat auch verfügbar sind. Die im jeweiligen 
Mitgliedsstaat verfügbare Technologie, Partnernetze und Qualitätsparameter finden Sie unter www.klarmobil.de/preislisten. 
Zudem kann die Dienstqualität von der im Inland aufgrund unterschiedlichen Netzausbaus, länderspezifischer Topografien, 
Anzahl der Nutzer in einer Zelle, der Entfernung zur nächsten Antenne, der Bewegung des Nutzers und dem eingesetzten 
Endgerät abweichen. Diese Abweichungen äußern sich beispielsweise in Form verringerter Datenübertragungs-
geschwindigkeit, erhöhter Latenz und Verzögerung im Gesprächsaufbau. Verringerte Datenübertragungsgeschwindigkeiten 
können zudem dazu führen, dass Dienste mit hohem Bandbreitenbedarf (Musik-Streaming, Video-Streaming, Gaming, große 
E-Mail-Anhänge, große Downloads) in diesem Fall nicht mehr nutzbar sind.  

Diese Mobilfunk-Nutzung innerhalb der EU unterliegt einer Fair Use Policy gemäß den europarechtlichen Vorgaben. Bei 
Missachtung der Fair Use Policy können regulierte Aufschläge erhoben werden. Information zur EU-Roaming Verordnung – 
Fair Use Policy finden Sie am Ende dieses Dokumentes. 

Klarmobil Roaming 
Klarmobil Roaming ist voreingestellt und bildet den Standard, sofern keine andere Roaming-Option gebucht oder Roaming 
deaktiviert wurde. Sie bildet die Basis zur Nutzung des sogenannten Roam-like-at-home Tarifes für vorübergehende Reisen 
in der EU (Zone 1). Diese Option kostet keine zusätzliche monatliche Grundgebühr. Sie zahlen also nur für tatsächlich 
angefallene Verbindungskosten. 

Länderzonen Zone 1  
(EU/RLAH) 

Zone 2  
(Rest Europa + USA) 

Zone 3  
(Rest der Welt) 

 

Gespräche (€/Min) 

Abgehende Minuten gemäß Inlandstarif € 1,49 € 2,99 

Eingehende Minuten gemäß Inlandstarif € 0,69 € 1,79 
 

SMS-Versand (€/SMS) 

Abgehende SMS gemäß Inlandstarif € 0,39 € 0,39 

Eingehende SMS kostenlos kostenlos Kostenlos 
 

MMS-Versand (€/SMS) 

Abgehende MMS (bis 30 KB) gemäß Inlandstarif € 1,29 € 1,69 

Abgehende MMS (bis 300 KB) gemäß Inlandstarif € 1,69 € 1,99 

Eingehende MMS (bis 30 KB) kostenlos € 0,39 € 0,39 
 

Datenverbindungen* 

Pro 50 KB** gemäß Inlandstarif € 0,49 € 0,79 

MB-Preis gemäß Inlandstarif € 10,04 € 16,18 

Ländergruppen klarmobil Roaming: Die Zuordnung von einzelnen Ländern zu den Tarifzonen können geändert werden. 

Zone 1 (EU): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschl. Französisch-Guyana, Guadeloupe, La Réunion, 
Martinique und Mayotte), Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal (einschl. Madeira und Azoren), Rumänien, San Marino, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vatikan, Zypern. 

Zone 2: Albanien, Andorra, Bosnien-Herzegowina, Färöer, Grönland, Isle of Man, Kanada, Kanalinseln, Kosovo, Moldawien, Monaco, 
Nordmazedonien, Schweiz, Türkei, USA. 

Zone 3: Rest der Welt 

* Am Ende einer Verbindung, mindestens einmal pro Stunde, wird auf den nächsten Datenblock aufgerundet 
** Im Netz der Vodafone wird bei Datenverbindungen in den Ländern Andorra, Färöer, Grönland, Isle of Man, Kanalinseln, Monaco und 
Schweiz jeweils 0,20€ pro 1 MB berechnet. 



Informationen zu den Preisen 

Sämtliche Preise enthalten die zurzeit gültige MwSt.  

Die angegebenen Preise gelten für Verbindungen nach Deutschland, im Reiseland und zu Ländern der gleichen Tarifzone. 
Für Verbindungen von einer in eine andere Tarifzone gilt der jeweils höhere Verbindungspreis der betreffenden Tarifzone. 

Werden Sie im Ausland angerufen, zahlt der Anrufer den gleichen Preis, als hätte dieser Sie in Deutschland erreicht. Sie 
zahlen für die Weiterleitung in das jeweilige ausländische Mobilfunknetz die oben aufgeführten Preise. Bitte beachten Sie, 
dass von ausländischen Netzbetreibern außerhalb der EU für eingehende Verbindungen teilweise zusätzliche Gebühren 
erhoben werden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  

Die angegebenen Preise gelten für Standard-Mobilfunkgespräche und den Versand von Standard-SMS (160 Zeichen) 
innerhalb der ausgewählten Länder.  

Risiko höherer Kosten 

Bei abgehenden Gesprächen, SMS und MMS aus dem Ausland zu sonstigen Sonder-, Service- und freephone-Nummern 
sowie für WLAN-Telefonie, Video-Telefonie, Satellitentelefonie und Telefonie auf hoher See und im Flugzeug gelten 
gegebenenfalls höhere Preise als innerhalb Deutschlands. Zu den sonstigen Diensten zählen unter anderem:  

• Service 0138 • Service 0180-1 bis -7 
• Service 01888 • Service 0700, 0800, 00800, 0900 
• Auskunft 118… • 0137-1 bis -9 
• Service 032 • Service 0181 bis 0189 
• Satellitenverbindungen • Seenotfälle 124124 
• ADAC Services  

 
WLAN-Calls: Gespräche im Ausland werden wir Gespräche von Deutschland in das jeweilige Zielland abgerechnet. 
Wenn Sie sich im EU-Ausland bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum befinden und innerhalb des jeweiligen Landes 
telefonieren möchten, empfehlen wir Ihnen daher, WLAN-Call am Endgerät auszuschalten und stattdessen das 
Mobilfunknetz zu nutzen. Auf diese Weise können Sie die Vorteile des RLAH nutzen.  
Allgemein gilt: Um spezifische Roaming-Optionen nutzen zu können, muss WLAN-Call deaktiviert sein. 

Die einheitliche europäische Notrufnummer 112 kann innerhalb der europäischen Union stets kostenfrei genutzt werden. 

Preise für nicht-terrestrische Netze (Bord-Netze: Auf dem Schiff, im Flugzeug) 

Sofern möglich, gelten bei Nutzung Ihres Mobilfunktarifes an Bord von Schiffen und Flugzeugen (Nutzung nicht-terrestrischer 
Netze) folgende Preise: 

Netzbetreiber:  D1 (Telekom) D2 (Vodafone) 
Abgehende Minuten € 3,99 / Minute € 6,09 / Minute 

Eingehende Minuten € 1,99 / Minute € 1,82 / Minute 
SMS-Versand € 0,99 / SMS € 0,55 / SMS 
Abgehende MMS - - 
Ankommende MMS - - 

Datennutzung - € 1,18 / 50 KB 
 

Bitte beachten Sie: Bei Tarifen im Netz der Telefonica ist keine Nutzung des Mobilfunktarifes an Bord möglich. Bei Tarifen im 
Netz der Telekom ist keine mobile Datennutzung an Bord möglich. 

Hinweis: Im Netz der Vodafone ist generell MMS-Versand nicht möglich.   



Informationen zur EU-Roaming Verordnung und zur Fair Use Policy 
Kunden, die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland oder eine stabile Bindung an die Bundesrepublik 
Deutschland haben und die sich hauptsächlich und häufig in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, dürfen auf ihren vorübergehenden 
Reisen innerhalb der EU die Dienste SMS, Sprachtelefonie und Datennutzung zu den inländischen Tarifkonditionen (RLAH) unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Fair Use Policy (Im Folgenden FUP genannt) nutzen.  

1) Nutzung auf vorübergehenden Reisen innerhalb der EU: 

Um eine zweckwidrige Nutzung regulierter Roamingdienste durch Roamingkunden zu anderen Zwecken als vorübergehenden Reisen zu 
vermeiden, ist die vorgenannte Nutzung nur möglich, wenn und soweit der Kunde auf Anforderung einen Nachweis erbringt, dass er seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat, oder dass der Kunde eine stabile Bindung zur Bundesrepublik Deutschland 
unterhält. 

Der Nachweis des gewöhnlichen Aufenthalts kann insbesondere wie folgt indiziert werden: 

• Gültiger Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland oder 
• Aktuelle Meldebestätigung eines deutschen Einwohnermeldeamtes oder 
• Nachweis über ein dauerhaftes Vollzeitbeschäftigungsverhältnis oder 
• Gemeinderegistrierung oder 
• Andere zum Nachweis geeignete Unterlagen 

Der Nachweis über eine stabile Bindung kann insbesondere wie folgt indiziert werden: 

• Gültige Studentenbescheinigung einer in Deutschland ansässigen (Fach)Hochschule oder 
• Gültiger Arbeitsvertrag eines in Deutschland ansässigen Arbeitgebers oder 
• Andere zum Nachweis geeignete Unterlagen 

Im Falle der Nichterbringung eines Nachweises bei Vertragsschluss oder nach Anforderung oder soweit Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
die stabile Bindung nicht besteht oder der gewöhnliche Aufenthalt entgegen den Nachweisen nicht in der Bundesrepublik Deutschland ist, 
können im Roamingfall Aufschläge gemäß Ziffer 4) erhoben werden. 

Sobald der Kunde einen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland oder eine stabile Bindung zu der Bundesrepublik 
Deutschland nachweist, beendet freenet die Erhebung des Aufschlags nach dieser Ziffer 1). 

2) Ordnungsgemäße Nutzung 

a. Der Kunde darf Roaming nicht missbräuchlich oder zweckwidrig nutzen. Eine missbräuchliche oder zweckwidrige Nutzung liegt in 
jedem Fall dann vor, wenn sich der Kunde innerhalb von vier Monaten (Beobachtungszeitraum) nicht überwiegend in der Bundes- 
republik Deutschland aufhält oder die Roamingnutzung des Kunden seine Inlandsnutzung in dem Beobachtungszeitraum 
überwiegt. Dazu ist freenet berechtigt, die Bewegungs- und Nutzungsdaten für mindestens 4 Monate zu speichern. 
 

b. Zudem liegt eine missbräuchliche oder zweckwidrige Nutzung vor bei: 
 

i. Langer Inaktivität einer bestimmten SIM-Karte in Verbindung mit einer hauptsächlichen oder sogar ausschließlichen Nutzung 
zum Roaming; 

ii. Abschluss mehrerer Verträge für mehrere SIM-Karten und deren aufeinanderfolgende Nutzung durch denselben Kunden 
zum Roaming. 
 

c. Wenn freenet feststellt, dass der Kunde Roaming nicht ordnungsgemäß nutzt, wird freenet dem Kunden einen entsprechenden 
Hinweis geben. Falls der Kunde innerhalb von zwei Wochen nach Hinweiserteilung seine missbräuchliche oder zweckwidrige 
Nutzung nicht einstellt, kann freenet ab dem Tag nach der Hinweiserteilung Aufschläge in Bezug auf den missbräuchlich 
genutzten Dienst gemäß Ziffer 4) erheben. Freenet beendet die Erhebung von Aufschlägen, wenn der Kunde kein Risiko der 
zweckwidrigen oder missbräuchlichen Nutzung mehr erkennen lässt. 
 

d. Freenet kann anhand objektiver und fundierter Nachweise feststellen, dass eine bestimmte Anzahl von SIM-Karten Gegenstand 
eines organisierten Weiterverkaufs an Personen war, die weder tatsächlich ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland noch stabile Bindungen zu der Bundesrepublik Deutschland haben, und dass dieser Weiterverkauf dazu diente, die 
Nutzung regulierter und zu geltenden inländischen Endkundenpreisen bereitgestellter Endkundenroamingdienste zu anderen 
Zwecken als auf vorübergehenden Reisen zu ermöglichen. In diesen Fällen kann freenet verhältnismäßige Sofortmaßnahmen 
ergreifen, um die Einhaltung aller Bedingungen des zugrunde liegenden Vertrags zu gewährleisten. 

3) Nutzung von offenen Daten-Tarifen 

a. Der Kunde kann bei einem offenen Datenpaket* auf vorübergehenden Reisen in der EU lediglich ein Roamingdatenvolumen 
nutzen, welches dem doppelten Volumen entspricht, das sich aus der Division des inländischen Endkundengesamtpreises (ohne 
MwSt.) dieses Datenpakets durch das regulierte maximale Roamingvorleistungsentgelt nach Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 
2022/612 bezogen auf den jeweiligen Abrechnungszeitraum ergibt. 
 

b. Wenn der Kunde einen Tarif nutzt, der Mobilfunk-Endkundendienste und andere Dienste und/oder Endgeräte beinhaltet, wird der 
inländische Endkundengesamtpreis eines Datenpakets zur Berechnung des Roamingdatenvolumens unter Zugrundelegung des 
Preises (ohne MwSt.) bestimmt, der beim separaten Verkauf des auf die Mobilfunk-Endkundendienste entfallenen Paketteils 
verlangt würde oder des Verkaufspreises solcher Dienste mit den gleichen Merkmalen als Einzelprodukt. 
 
 

 



* „offenes Datenpaket“ ist ein Tarif für die Bereitstellung eines oder mehrerer Mobilfunk-Endkundendienste, der ein unbegrenztes Volumen von Mobilfunk-
Endkundendatendiensten gegen Zahlung eines regelmäßig wiederkehrenden festen Entgelts enthält oder bei dem der Inlandspreis pro Einheit der Mobilfunk-
Endkundendatendienste, der sich aus der Division des gesamten inländischen Endkundenpreises (ohne Mehrwertsteuer) für Mobilfunkdienste durch das 
gesamte Volumen der im Inland verfügbaren Mobilfunk-Endkundendatendienste bezogen auf den gesamten Abrechnungszeitraum ergibt, niedriger ist als das 
regulierte maximale Roamingvorleistungsentgelt nach Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 2022/612. 

klarmobil GmbH, Bankverbindung: Deutsche Bank AG Filiale 610, BLZ 210 700 20, Konto 616 16 1600, IBAN DE91 2107 0020 0616 1616 00, BIC 
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c. Bei vorausbezahlten Tarifen, auf die diese FUP angewandt wird, kann freenet alternativ zur Anwendung der unter Ziffer 2) 
genannten Regelung der angemessenen Nutzung den Verbrauch von Endkundendatenroamingdiensten zum inländischen 
Endkundenpreis in der EU auf ein Volumen begrenzen, das zumindest dem Volumen entspricht, das sich aus der Division des 
Gesamtbetrags (ohne Mehrwertsteuer) des vom Kunden an den Betreiber zu Beginn der Roamingnutzung bereits bezahlten, 
verfügbaren Restguthabens durch das regulierte maximale Roamingvorleistungsentgelt nach Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 
2022/612 ergibt. 
 

d. Ab Erreichen der vorbenannten Roamingvolumina können Aufschläge gemäß Ziffer 4) in Bezug auf die Datennutzung erhoben 
werden. Die inländischen Regularien für die Datennutzung (Drosselung etc.) finden weiterhin Anwendung. 

4) Aufschläge 

Freenet ist in den vorgenannten Fällen berechtigt, höchstens folgende Aufschläge (inkl. MwSt) zu erheben, orientiert an den maximalen 
Vorleistungsentgelten 

- Aufschlag pro versendete regulierte SMS-Roamingnachrichten: 0,48 ct./SMS (ab 01.07.2022), 0,36 ct./SMS (ab 01.01.2025) 
- Aufschlag für abgehende regulierte Roaminganrufe: 2,62 ct./Min (ab 01.07.2022), 2,26 ct./Min (ab 01.01.2025) 
- Aufschlag für eingehende regulierte Roaminganrufe: 0,65 ct./Min (ab 01.07.2022), 0,48 ct./Min (ab 01.01.2023), 0,24 ct./Min (ab 

01.01.2024) 
- Aufschlag für regulierte Datenroamingdienste: 2,38 €/GB (ab 01.07.2022), 2,14 €/GB (ab 01.01.2023), 1,84 €/GB (ab 01.01.2024), 

1,55 €/GB (ab 01.01.2025), 1,31 €/GB (ab 01.01.2026), 1,19 €/GB (ab 01.01.2027) 

5) Beschwerdeverfahren 

freenet stellt dem Kunden ein Beschwerdeverfahren zur Verfügung, in welchem es dem Kunden erlaubt ist, Nachweise dafür zu erbringen, 
dass er die regulierten Endkundenroamingdienste nicht zu anderen Zwecken als auf vorübergehenden Reisen nutzt, nachdem er einen 
Warnhinweis gemäß Ziffer 2) lit c erhalten hat.  

Zur Beilegung eines Streits mit der freenet über die in § 68 TKG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2022/612 
genannten Fälle kann der Kunde bei der Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation der Bundesnetzagentur in Bonn 
(Verbraucherschlichtungsstelle) durch einen Antrag ein Schlichtungsverfahren einleiten. Die freenet ist in diesen Fällen bereit, an 
Schlichtungsverfahren der Bundesnetzagentur teilzunehmen. 

Die Kontaktdaten der Verbraucherschlichtungsstelle lauten: 

Bundesnetzagentur 
Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation  
(Referat. 216) 
Postfach 80 01 
53105 Bonn 
Webseite: www.bundesnetzagentur.de 

6) Roamingsperre 

Bei Erreichen der EU-Roamingsperre für Daten-Nutzung von € 59,50 (€ 50,- netto) erfolgt eine Trennung der Datenverbindung. Nach 
Aufheben der EU-Roamingsperre in Höhe von € 59,50 (€ 50,- netto) greift eine weitere Kostensperre in Höhe von € 119,- (€ 100,- netto). Der 
Kunde kann nach entsprechender Information zur jeweiligen Kostensperre verlangen, dass der Dienst weiter erbracht wird. Bei Freischaltung 
nach Trennung der Datenverbindung entstehen Kosten für Datennutzung gemäß Klarmobil Roaming. 

7) Unbeabsichtigtes Roaming in Grenznähe und bei nicht-terrestrischen (Bord-) Netzen:  

Wenn Sie sich in der Nähe einer Grenze oder an Bord eines Schiffes/Flugzeuges aufhalten, kann es vorkommen, dass sich der Mobilfunk-
Anschluss dann schon in das Netz des Nachbarlandes oder in ein nicht-terrestrisches Netz eingebucht hat. Dann gelten die Preise wie für 
eine Auslands-Nutzung (Roaming) bzw. Preise für nicht-terrestrische Netze. In welches Netz Sie gerade eingebucht sind, erkennen Sie am 
Logo und Namen im Display Ihres Handys. Um Auslandskosten in Deutschland oder höhere Kosten zu vermeiden, schalten Sie einfach die 
automatische Wahl des Netzes ab und wählen Sie das Mobilfunknetz manuell aus. 

8) Aktivieren/Deaktivieren von Datenroaming 

Bei aktivem Datenroaming besteht das Risiko, dass es automatisch und unbemerkt zu einem Aufbau einer Datenroaming-Verbindung und 
zum Herunterladen von Daten kommt. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen Datenroaming zu deaktivieren. Sie können es jederzeit 
kostenlos wieder aktivieren. 

Android: Wählen Sie Einstellungen, wählen Sie dort den Menüpunkt „Verbindungen“, dann „Mobile Netzwerke“. Mit dem Bestätigen des 
digitalen Schiebers „Daten-Roaming“ können Sie Datenroaming deaktivieren oder aktivieren. 

IOS: Wählen Sie unter „Einstellungen“ zunächst den Menüpunkt „Datenoption“. Unter dem folgenden Menüpunkt „Daten-Roaming“ können 
Sie mit dem Betätigen des digitalen Schiebers Datenroaming deaktivieren oder aktivieren. 
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1. Einschränkung der Mobilfunkleistungen 
Die Mobilfunkleistungen sind räumlich auf den Empfangs- und Sendebereich der in 
Deutschland betriebenen Mobilfunk-Stationen beschränkt. Einschränkungen des 
räumlichen Bereiches werden von der Telekom allenfalls vorübergehend und nur bei 
entsprechender technischer Notwendigkeit vorgenommen, z.B. bei Kapazitätsengpäs-
sen im Mobilfunknetz, bei Störungen wegen technischer Änderungen an den Anlagen 
(Verbesserung des Netzes, Änderungen der Standorte der Anlagen, Anbindung der Sta-
tion an das öffentliche Leitungsnetz etc.), Betriebsstörungen (Probleme bei der Ener-
gieversorgung, etc.) oder wegen sonstiger Maßnahmen zur Verbesserung oder Auf-
rechterhaltung des Betriebes (z. B. Wartungsarbeiten, Reparaturen etc.). Störungen 
der Übertragungsqualität durch atmosphärische oder ähnliche Bedingungen sind nicht 
auszuschließen. Zeitweilige Unterbrechung und Beschränkung können sich ebenfalls 
auch aus Gründen höherer Gewalt ergeben. 
 
2. Übertragungsgeschwindigkeiten und Einflussgrößen auf die am Anschluss des 

Kunden erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit 
Die Übertragungsgeschwindigkeiten im Download und im Upload sind in der jeweiligen 
Preisliste bei dem mit dem Kunden vereinbarten Tarif oder der Zubuchoption angege-
ben. 
Die jeweilige örtlich (geographisch) verfügbare Mobilfunk-Technologie ist unter 
https://www.freenet-mobilfunk.de/tarife/netze/telekom/ oder unter 
https://www.telekom.de/netz/mobilfunk-netzausbau einsehbar. Voraussetzung für 
die Datenübertragung mit der jeweiligen Technologie ist ein entsprechend geeignetes 
Endgerät. Bei der Datennutzung teilen sich die eingebuchten Nutzer die zur Verfügung 
stehende Bandbreite (so genanntes shared medium) in den Mobilfunkzellen. Die je-
weils tatsächlich erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit während der Datennut-
zung ist u. a. abhängig von  

 der örtlichen Verfügbarkeit der jeweiligen Mobilfunk-Technologie, 
 der Netzauslastung des Internet-Backbones,  
 der Belegung/Auslastung des Mobilfunknetzes durch die Anzahl der Nut-

zer in der jeweiligen Mobilfunkzelle,  
 der Entfernung zur Antenne und der Bewegung des Nutzers, 
 dem eingesetzten Endgerät (inkl. dessen Betriebssystem und sonstige ein-

gesetzte Software), 
 der Übertragungsgeschwindigkeit der angewählten Server des jeweiligen 

Inhalteanbieters, 
 der Nutzung außerhalb oder innerhalb von Gebäuden.  

Innerhalb von Gebäuden können die Netzverfügbarkeit und die Übertragungsge-
schwindigkeit eingeschränkt sein. 
Bei drohender vorübergehender und außergewöhnlicher Netzüberlastung kann es vor-
kommen, dass Dienste mit hohem Bandbreitenbedarf (z.B. Musik-Streaming, Video-
Streaming, Gaming, große E-Mail-Anhänge) nur noch eingeschränkt zur Verfügung ste-
hen. Downloads können eine längere Zeit in Anspruch nehmen. 
 
3. Auswirkungen einer Bandbreitenbeschränkung auf Anwendungen und 

Dienste 
Wenn nach Verbrauch des im jeweiligen Vertrag vereinbarten Datenvolumens die 
Übertragungsgeschwindigkeit auf 64KBit/s im Download und 16 KBit/s im Upload re-
duziert wird, ist der Internet-Zugang nur noch eingeschränkt nutzbar. Dienste mit ho-
hem Bandbreitenbedarf (z.B. Musik-Streaming, Video-Streaming, Gaming, große E-
Mail-Anhänge, große Downloads) sind in diesem Fall nicht mehr nutzbar. 
 
4. Gegenseitige Beeinflussung von Diensten am Anschluss des Kunden 
 Grundsätzlich wird jede Art von Datenverkehr gleichberechtigt übertragen. Bei Auf-
treten von Verkehrsspitzen im Datenverkehr werden Telefonieleistungen, die über 
Voice over LTE (VoLTE) erbracht werden, über den Anschluss des Kunden bevorzugt 
übertragen um eine unterbrechungsfreie Übertragung zu gewährleisten. Bei der Nut-
zung von VoLTE-Telefonieleistungen reduziert sich die für Internetdienste zur Verfü-
gung stehende Bandbreite je Gesprächsverbindung um ca. 100 KBit/s im Down- und 
Upload. 
 
5. Verkehrsmanagementmaßnahmen 
Im Netz der  Telekom  werden Verkehrsmanagementmaßnahmen im Einklang der Vor-
schriften der Verordnung (EU) 2015/2120 vorgenommen.  Diese können sich auf die 
Qualität der Internetzugangsdienste, die Privatsphäre des Kunden und den Schutz von 
dessen personenbezogenen Daten auswirken.  
a) Blockierung von eingehendem unbekannten IP-Verkehr im Mobilfunk  
Hierdurch wird die Qualität des Internet-Zugangs, die Privatsphäre oder der Schutz 
personenbezogener Daten wie folgt beeinträchtigt: Bestimmte Dienste und Anwen-
dungen im Internet, die auf einer eingehenden unbekannten IP-Verbindung beruhen, 
können nicht genutzt werden Dienste wie Webbrowsing, Nutzung von E-Mail-Diensten 
sind hierdurch nicht beeinträchtigt.  
b) Zur Wahrung der Integrität und Sicherheit des Netzes, der über dieses Netz erbrach-
ten Dienste und der Endgeräte der Endnutzer hat die Telekom Portsperren eingerich-
tet, wodurch einzelne Anwendungen oder Dienste, die die geblockten Ports nutzen 
wollen, beeinträchtigt werden bzw. nicht über diese Ports nutzbar sind. Diese Sperren 

führen dazu, dass die Internetnutzung über diese Ports nicht möglich ist. Weitere Aus-
wirkungen auf die Qualität der Internetzugangsdienste, die Privatsphäre des Kunden 
und den Schutz von dessen personenbezogenen Daten bestehen nicht. 
Folgende Ports sind dauerhaft (länger als ein Monat) im Mobilfunkbereich gesperrt:  
 
67-68 (DHCP Bootstrap Protokoll)  
Endgeräte nutzen über diese Ports LAN-Dienste, die lokal innerhalb des LAN bereitge-
stellt werden Diese Dienste können von den Endgeräten nicht über den mobilen Inter-
netzugangsdienst genutzt werden (Internet ist kein LAN). Diese Ports werden aus Sicher-
heitsgründen geblockt, um Endgeräte vor möglichen Angriffen aus dem Internet zu 
schützen.  
 
135-139 (Netbios)  
Endgeräte nutzen über diese Ports LAN-Dienste, die lokal innerhalb des LAN bereitge-
stellt werden. Diese Dienste können von den Endgeräten nicht über den mobilen Inter-
netzugangsdienst genutzt werden (Internet ist kein LAN). Diese Ports werden aus Sicher-
heitsgründen geblockt, um Endgeräte vor möglichen Angriffen aus dem Internet zu 
schützen. In der Vergangenheit haben Angreifer diese Ports auch zur Verbreitung von 
Würmern/Viren (z.B. WannaCry) genutzt. 
  
445 (Microsoft SMB)  
Endgeräte nutzen über diese Ports LAN-Dienste, die lokal innerhalb des LAN bereitge-
stellt werden Diese Dienste können von den Endgeräten nicht über den mobilen Inter-
netzugangsdienst genutzt werden (Internet ist kein LAN). Diese Ports werden aus Sicher-
heitsgründen geblockt, um Endgeräte vor möglichen Angriffen aus dem Internet zu 
schützen. In der Vergangenheit haben Angreifer diese Ports auch zur Verbreitung von 
Würmern/Viren (z.B. WannaCry ) genutzt. 
 
Es können darüber hinaus kurzfristige Sperrungen eingerichtet werden.  
 
6. Notruf 
Mit betriebsbereiter SIM–Karte bzw. betriebsbereitem eSIM-Profil und Verfügbarkeit d 
es öffentlichen Mobilfunknetzes sind – mit Ausnahme der in Satz 3 genannten Fälle - die 
Notrufnummern 110 und 112 erreichbar, sofern dafür ein für Sprachtelefonie geeigne-
tes und betriebsbereites Mobilfunkendgerät genutzt wird. Die Notrufabfragestelle er-
hält zu Beginn des Anrufs Angaben zur Funkzelle, aus der der Anrufer seinen Notruf ab-
gesetzt hat. Notrufe zur 110 und 112 sind derzeit nicht möglich, wenn für die Sprachte-
lefonie im Mobilfunknetz ausschließlich LTE-M verfügbar ist 
. 
7. Informationen über alle vom Unternehmen zur Messung und Kontrolle des Da-

tenverkehrs eingerichteten Verfahren, um eine Kapazitätsauslastung oder 
Überlastung einer Netzwerkverbindung zu vermeiden und Informationen über 
die möglichen Auswirkungen dieser Verfahren auf die Dienstequalität. 

Die Plattformen, Netzelemente und Systeme zur Abwicklung des Datenverkehrs von 
Mobilfunk- und Festnetzprodukten werden - soweit es die jeweilige Technik ermöglicht 
- gemessen bzw. kontrolliert. Sowohl automatisch - im Zusammenspiel mit den Service-
Monitoring Centern (SMC) - als auch auf speziellen Kundenauftrag hin. Zur Sicherstel-
lung kommen abhängig von der jeweiligen Technik-Systeme und Applikationen zum Ein-
satz, die z.B. Informationen zur Auslastung und Performance der betreffenden Netzele-
mente bzw. der Übertragungsstrecken generieren, um aus den gewonnenen Erkennt-
nissen ein Steuern bzw. (Um)Routen des Datenverkehrs vorzunehmen bzw. planerisch 
die Netz- und Servicekapazitäten bedarfsgerecht zu erweitern, um dem Verkehrsauf-
kommen aufgrund der vereinbarten Servicequalität - oder der gestiegenen Kunden-
nachfrage gerecht zu werden. Die damit verbundenen Prozesse sind auf Basis internati-
onaler Standards (z.B. ITIL) beschrieben. Zur Kontrolle der Performance und Servicequa-
lität ist ein mehrstufiges Reporting etabliert. 
 
Stand: Juli 2022 



Informationen nach § 8 der 
Mobilfunk-Warn-Verordnung 

Stand: 25.11.2022 

Öffentliche Warnungen (Cell Broadcasting System) 

Bei lokalen oder überregionalen Ereignissen wie Unwetter, Feuer oder Naturkatastrophen werden zukünftig App-
unabhängige öffentliche Warnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor drohen-
den Gefahren über die Mobilfunknetze ausgesendet. Diese Warnungen werden in betroffenen Regionen an alle 
empfangsbereiten Mobilfunkgeräte (per Cell Broadcast) verschickt.  

Das Mobilfunkgerät gibt beim Empfang einer Warnung einen lauten Warnton aus, gleichzeitig wird ein Text auf 
dem Display angezeigt, der besagt, wie man sich verhalten soll und wo man weitere Informationen erhält. 

Voraussetzungen für den Empfang dieser Warnungen sind: 

■ Empfangsbereites Mobilfunkgerät 
■ Das Gerät sowie das Betriebssystem und die spezifischen Einstellungen des Geräts unterstützen den 

Empfang. 
 
Bei den Betriebssystemen Google Android, Version 11 oder höher, und Apple iOS, Version 16 oder höher, ist der 
Empfang offizieller Warnmeldungen in der Regel aktiviert. Bei anderen Softwareversionen und Betriebssystemen 
müsste – sofern verfügbar – der Empfang dieser Nachrichten üblicherweise aktiviert werden. 
Bitte nehmen Sie regelmäßige Software-Updates vor. 
 
Es wird wiederkehrende Tests geben, die als solche gekennzeichnet sind, um die Funktionsfähigkeit des Warn-
systems zu prüfen.  

Offizielle Warnmeldungen aktivieren oder deaktivieren 

Falls Sie den Empfang aller oder bestimmter offizieller Warnungen aktivieren oder deaktivieren möchten, befolgen 
Sie nachfolgende Schritte: 
 
Apple iOS 

1. Wählen Sie "Einstellungen" > "Mitteilungen" aus. 

2. Scrollen Sie zum unteren Ende des Bildschirms. 
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie unter "Cell Broadcast Alerts" die jeweilige Art der Warnung. 

Google Android 

Die Menüpunkte variieren je nach Softwareversion und Gerätehersteller. Zwei gängige Varianten sind: 

Variante A Variante B 
1. Öffnen Sie die App "Mitteilungen" bzw. “Messages“. 
2. Gehen Sie dort über das Menü bzw. Profil zu “Ein-

stellungen“ bzw. “Messages-Einstellungen“. 
3. Öffnen Sie “Erweitert“, sofern vorhanden. 
4. Wählen Sie “Notfallbenachrichtigungen für Mobil-

geräte“. 
5. Bei “Notfallbenachrichtigungen für Mobilgeräte“ ge-

hen Sie über das Menü    oben rechts in die “Ein-
stellungen“. 

6. Aktivieren oder deaktivieren Sie die jeweilige Art der 
Warnung. 

1. Öffnen Sie die App "Nachrichten". 
2. Wählen Sie das Menü    aus. 
3. Öffnen Sie die "Einstellungen". 
4. Wählen Sie "Notfallbenachrichtungsverlauf" bzw. 

„Notfallbenachrichtigungen für Mobilgeräte“ aus. 
5. Bei "Notfallbenachrichtigungen" bzw. "Bisherige 

Notfallbenachrichtigungen" wählen Sie oben rechts 

das Menü    und anschließend "Einstellungen". 
6. Aktivieren oder deaktivieren die jeweilige Art der 

Warnung. 

Alternativ: Über „Einstellungen“ und dort unter „Suche“ mit den Stichworten „Notfallbenachrichtigung“ oder „Warn-
meldung“ können Sie ebenfalls zu den Einstellungen für die Warnmeldungen gelangen. 

Weitere Informationen zum „Cell Broadcast Warning System“ finden Sie auf der Internetseite des Bundesamtes 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter www.bbk.bund.de. 



1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle 
sowie des betrieblichen Datenschutz beauftragten

Die klarmobil GmbH (klarmobil/wir/Verantwortlicher), 
Hollerstraße 126, 24782 Büdelsdorf, vertreten durch die 
Geschäftsführung ist ein Unternehmen der freenet Group. 

Der betriebliche Konzerndatenschutzbeauftragte ist un-
ter der Anschrift Hollerstraße 126, 24782 Büdelsdorf, 
z. Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter  
datenschutz@freenet.ag erreichbar.

2. Zwecke der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlagen 
und Empfänger

Wir verarbeiten personenbezogene Daten soweit dies 
für die Begründung und Erfüllung von Verträgen und zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich 
ist (Art. 6 Abs. 1b DSGVO; §§ 3–20 TTDSG), wir rechtlich 
zur Verarbeitung verpflichtet sind (Art. 6 Abs. 1c, 2 DSGVO; 
§§ 172–179 TKG; §§ 21–24 TTDSG) oder eine Einwilli-
gung (Art. 6 Abs. 1a, 7, 8 DSGVO; §§ 25, 26 TTDSG) in die 
jeweilige Verarbeitung vorliegt. Eine Verarbeitung kann 
zudem in Abwägung mit den Grundrechten und Grund-
freiheiten des Betroffenen zur Wahrung überwiegender 
berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritter 
(Art. 6 Abs. 1 f DSGVO; § 31 BDSG) erfolgen. Sofern wir 
personenbezogene Daten in gemeinsamer Verantwor-
tung mit weiteren Verantwortlichen (Art. 26 DSGVO) oder 
durch Dienstleister in unserem Auftrag (Art. 28 DSGVO) 
verarbeiten, müssen unsere Vertragspartner hinreichend 
Garantien dafür bieten, dass die Verarbeitung im Ein-
klang mit den gesetzlichen Anforderungen erfolgt und 
den Schutz der Rechte betroffener Personen gewährleis-
tet. Übermittlungen personenbezogener Daten durch den 
Verantwortlichen oder seine Auftragsverarbeiter finden 
ausschließlich innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raumes statt oder an solche Drittländer, für welche die 
Europäische Kommission beschlossen hat, dass ein an-
gemessenes Schutzniveau geboten ist (Art. 45 DSGVO) 
oder sofern geeignete Garantien hierfür bestehen, die 
in von der Europäischen Kommission erlassenen oder 
genehmigten Standarddatenschutzklauseln (Art. 46, 93 
Abs. 2 DSGVO), verbindlichen internen Datenschutzvor-
schriften (Art. 47 DSGVO) oder genehmigten Verhaltens-
regeln (Art. 40 DSGVO) verankert sein können. 

Im Rahmen von Verträgen und vorvertraglichen Maßnah-
men verarbeiten wir sogenannte Bestands- und Verkehrs-
daten. Bestandsdaten sind Daten die für die Begründung, 
inhaltliche Ausgestaltung, Änderung oder Beendigung 
erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1b DSGVO; § 3 Ziff. 3 TKG; 
§ 2 Abs. 2 Ziff. 2 TTDSG). Verkehrsdaten werden bei 
der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes ver-
arbeitet, um diesen zu ermöglichen, durchzuführen und 
abzurechnen (Art. 6 Abs. 1b DSGVO; § 3 Ziff. 30 TKG; 
§§ 9–11 TTDSG). 

Im Rahmen von Vertragsverhältnissen mit anderen Dien-
steanbietern erheben und verwenden wir Bestandsdaten 
unserer Teilnehmer und der Teilnehmer des anderen 
Diensteanbieters, soweit dies zur Erfüllung des Vertra-
ges erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1b DSGVO). Soweit wir 
Dienste über ein öffentliches Telekommunikationsnetz 
eines fremden Betreibers erbringen, übermittelt der 
Betreiber des öffentlichen Telekommunikationsnetzes 
uns die für die Erbringung der Dienste erhobenen Ver-
kehrsdaten (Art. 6 Abs. 1b DSGVO; § 10 Abs. 1 Satz 2 
TTDSG). Sofern wir mit Dritten Verträge über den Einzug 
von Entgelten geschlossen haben, übermitteln wir diesen 
die zur Rechnungserstellung und zum Einzug der Entgel-
te erforderlichen Bestands- und Verkehrsdaten, wobei die 
Dritten auf die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses und 
des Datenschutzes verpflichtet werden (Art. 6 Abs. 1b, f 
DSGVO; § 10 Abs. 1 Satz 3–5 TTDSG).

Ausweiskopie

Wir erstellen im Zusammenhang mit der Begründung 
oder Änderung von Vertragsverhältnissen Kopien amt-
licher Lichtbildausweise (z. B. Personalausweis, Reise-
pass), um die Angaben des Teilnehmers zu überprüfen 
(Art. 6 Abs. 1b DSGVO; 7 Abs. 3 TTDSG; § 20 Personal-
ausweisgesetz).

Kundenverzeichnis / Inverssuche

Veranlassen wir auf Wunsch des Kunden den Eintrag sei-
ner Daten in ein allgemein zugängliches Teilnehmerver-
zeichnis (§ 17 TTDSG) sowie die Weiterleitung der Daten 
an Auskunftsdienste (§ 18 TTDSG), ist die Auskunft über 
seinen Namen und über seine Anschrift (Inverssuche) an-
hand der Rufnummer zulässig, sofern der Nutzer der In-
verssuche nicht ausdrücklich widerspricht. Die Löschung 
oder Änderung von Einträgen ist jederzeit möglich.

Einzelverbindungsnachweis

Auf Wunsch des Teilnehmers erhält dieser einen Einzel-
verbindungsnachweis (§ 11 TTDSG) für entgeltpflichtige 
und sofern im gewählten Tarif von uns angeboten auch 
pauschal abgegoltene Verbindungen ungekürzt oder un-
ter Kürzung der letzten drei Ziffern. Dies gilt bei Anschlüs-
sen für Haushalte, Betriebe oder Behörden nur dann, 
wenn der Teilnehmer erklärt, dass er alle Mitbenutzer 
über die Bekanntgabe dieser Verkehrsdaten informiert 
hat.

Geltendmachung, Ausübung, Verteidigung  
rechtlicher Ansprüche

Wir übermitteln zur Geltendmachung, Ausübung, Vertei-
digung von rechtlichen Ansprüchen personenbezogene 
Daten an Inkassodienstleister im Sinne von § 2 Abs. 2 
Satz 1 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) oder Rechts-
anwälte (Art. 6 Abs. 1b, f, Abs. 4 DSGVO; § 24 Abs. 1 
Ziff. 2 BDSG).

Vertragsverlängerung, Marktforschung und Werbung

Wenn ein Kunde zur Vertragsverlängerung von uns kon-
taktiert werden möchte oder Produktinformationen er-
halten möchte, kann er folgende Einwilligungserklärung 
abgeben:

„Zur Vertragsverlängerung und zur Information über 
eigene Produkte (Telekommunikationsdienste und 
Hardware) darf klarmobil mich per Telefon, E-Mail, 
SMS oder Telemedien kontaktieren.

klarmobil darf mich postalisch, per E-Mail, SMS, Te-
lefon oder Telemedien über Angebote von Partnern 
zu Apps, Online- und Mediendiensten, Telekommu-
nikations- und TV-Dienste/ -produkte, Software, 
Hardware und Zubehör, Energiedienstleistungen, 
Krediten und Versicherungen informieren. Ich bin 
damit einverstanden, dass zu den vorgenannten Zwe-
cken meine Bestandsdaten (Name, Kontaktdaten, 
Vertragsbeginn und -ende bis zum Ende des auf die 
Beendigung des Vertrags folgenden Kalenderjahres) 
und bei der Werbung für eigene Telekommunikati-
onsdienste auch Verkehrsdaten (Verbindungsart, 
Umfang und Zeitpunkt für 6 Monate) gespeichert, 
mit Onlinekennungen und Webtrackingdaten (z. B.  
Cookies, Werbe-IDs, Geräte-IDs oder IP-Adressen) 
abgeglichen und verwendet werden. Zur Verknüp-
fung verschiedener Endgeräte dürfen pseudonymi-
sierte Kennungen (z. B. Telefonnr., E-Mailadressen) 
verwendet werden.

Ich kann eine Einwilligungen jederzeit ganz oder 
teilweise widerrufen, etwa durch ein Schreiben an 
klarmobil GmbH, Postfach 0661, 24752 Rendsburg, 
per E-Mail an info@klarmobil.de oder telefonisch 
unter 040/348585300, ohne dass hierfür andere als 
die Übermittlungskosten nach den Basistarifen ent-
stehen.

Ohne meine Einwilligung bestehende Werbemög-
lichkeiten bleiben unberührt. Weitere Informationen 
finden Sie in unseren Hinweisen zum Datenschutz.“

Soweit der Kunde eingewilligt hat, nutzt klarmobil die Be-
stands- und Verkehrsdaten des Kunden zu folgenden 
Zwecken:

 ■ Marktforschung

 ■ Gestaltung von Produkten

 ■ Kundenberatung

 ■ Werbung für Produkte

 ■ bedarfsgerechte Gestaltung von 
Telekommunikations- und Telemediendiensten.

Darüber hinaus wird klarmobil die im Rahmen der 
Kundenbeziehung erlangten Daten bis zum Ver-
tragsende auch für Text- oder Bildmitteilungen ver-
wenden, die per SMS oder E-Mail versendet werden, 
um damit ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu 
der erworbenen Ware/Dienstleistungen zu bewerben 
(Art. 6 Abs. 1f DSGVO; § 7 Abs. 3 UWG).

Sie können der Versendung der oben genannten Mittei-
lungen jederzeit widersprechen und die Einwilligung zur 
oben beschriebenen Bestands- und Verkehrsdatennut-
zung jederzeit widerrufen, über die Kanäle die wir auch 
zur Erteilung von Einwilligungen bereitstellen (z. B. Post, 
Telefon, Online), ohne dass hierfür andere als die Über-
mittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Übermittlung von Daten an Wirtschaftsauskunfteien

Wir übermitteln zum Zweck der Identitäts- und Bonitäts-
prüfung, zur Wahrung eigener berechtigter Interessen 
und berechtigten Interessen Dritter sowie zur Abwehr 
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und zur Ver-
folgung von Straftaten personenbezogene Daten über 
die Beantragung, die Aufnahme, die Durchführung und 
die Beendigung von Vertragsverhältnissen sowie über 
nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten an 
Wirtschaftsauskunfteien, soweit nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen (Art. 6 Abs. 1b, f, Abs. 4 DSGVO; §§ 24 Abs. 1,  
31 BDSG). Die Übermittlung dient auch der Erfüllung ge-
setzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdig-
keitsprüfungen von Kunden (§ 505a und 506 BGB).

Auskunfteien verarbeiten die erhaltenen personenbezo-
genen Daten als eigenständig Verantwortliche und ver-
wenden sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), 
um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschafts-
raum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern 
(sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission besteht) Informationen unter 
anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürli-
chen Personen zu geben.

a) Name und Anschrift der verantwortlichen Stellen 
und deren betrieblichen Datenschutzbeauftragten

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, 
Tel.: +49(0)611–92780 – der betriebliche Datenschutz-
beauftragte der SCHUFA ist unter der o. g. Anschrift, 
zu Händen Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter  
datenschutz@schufa.de erreichbar.
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Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 
41460 Neuss – der betriebliche Datenschutzbeauftragte 
ist unter der o. g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz 
oder per E-Mail unter datenschutz@creditreform.de er-
reichbar.

Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 
41460 Neuss – der betriebliche Datenschutzbeauftragte 
ist unter der o. g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz 
oder per E-Mail unter datenschutz@boniversum.de er-
reichbar. 

CRIF GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, 
Tel. +49(0)40-898030 – der betriebliche Datenschutz-
beauftragte der CRIF Bürgel GmbH ist unter der o. g. 
Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail 
unter datenschutz.de@crif.com erreichbar. 

Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 
76532 Baden-Baden – der betriebliche Datenschutz-
beauftragte der ICD ist unter der o. a. Anschrift, zu 
Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter 
datenschutz@arvato infoscore.de erreichbar.

b) Datenverarbeitung durch die  
Wirtschaftsauskunfteien

Diese verarbeiten personenbezogene Daten, um berech-
tigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kre-
ditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen 
zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte errechnet 
und übermittelt. Sie stellen die Informationen nur dann 
zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran 
im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verar-
beitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das 
berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung 
von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben. 
Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der Bewahrung der 
Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet 
gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Bera-
tung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. 
Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Be-
trugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäschepräven-
tion, Identitäts- und Altersprüfung, Anschriftenermittlung, 
Kundenbetreuung, Direktmarketing oder Risikosteuerung 
sowie der Tarifierung oder Konditionierung.

c) Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung der 
Auskunfteien

Die Auskunfteien verarbeiten personenbezogene Daten 
auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Die Verarbeitung erfolgt auf 
Basis von Einwilligungen gemäß Art. 6 Abs. 1a, Art. 7 
DSGVO sowie auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1f DSGVO, 
soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten 
Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erfor-
derlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Das 
berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung 
von Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko (z. B. Rech-
nungskauf, Kreditvergabe, Abschluss eines Mobilfunk-, 
Festnetz- oder Versicherungsvertrags) gegeben. Einwil-
ligungen können jederzeit widerrufen werden. Dies gilt 
auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der 
DSGVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung be-
rührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf ver-
arbeiteten personenbezogenen Daten.

d) Herkunft der Daten der Auskunfteien

Diese erhalten personenbezogene Daten von deren Ver-
tragspartnern. Dies sind im Europäischen Wirtschafts-
raum und der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern 
(sofern zu diesen ein entsprechender Angemessen-

heitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) 
ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungs-
dienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen 
(z. B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, 
Kreditkarten-, Factoring- und Leasingunternehmen)  
sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziff. 2a) 
genannten Zwecken Produkte der Auskunfteien nutzen, 
insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, 
Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, 
Telekommunikations-, Versicherungs- oder Inkassobe-
reich, unter anderen auch wir. Darüber hinaus verarbeiten 
Wirtschaftsauskunfteien Informationen aus allgemein zu-
gänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und 
amtlichen Bekanntmachungen (Schuldnerverzeichnisse, 
Insolvenzbekanntmachungen).

e) Kategorien personenbezogener Daten, die von 
Auskunfteien verarbeitet werden

 ■ Personendaten, z. B. Name (ggf. auch vorherige 
Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet 
werden), Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Anschrift, frühere Anschriften

 ■ Informationen über die Aufnahme und 
vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes 
(z. B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, 
Pfändungsschutzkonten, Basiskonten)

 ■ Informationen über unbestrittene, fällige und 
mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen 
sowie deren Erledigung

 ■ Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen 
betrügerischem Verhalten wie Identitäts- oder 
Bonitätstäuschungen in Zusammenhang mit 
Verträgen über Telekommunikationsleistungen 
oder Verträgen mit Kreditinstituten oder 
Finanzdienstleistern (Kredit- oder Anlageverträge, 
Girokonten)

 ■ Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und 
amtlichen Bekanntmachungen

 ■ Wahrscheinlichkeits-/Scorewerte

f) Kategorien von Empfängern personenbezogener 
Daten von Auskunfteien

Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der 
Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu die-
sen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission existiert) ansässige Vertrags-
partner der in Ziff. 2d) genannten Branchen, unter ande-
ren auch wir. Weitere Empfänger können Auftragnehmer 
nach Art. 28 DSGVO sein. 

g) Dauer der Datenspeicherung bei Auskunfteien

Wirtschaftsauskunfteien speichern Informationen über 
Personen nur für eine bestimmte Zeit. Maßgebliches 
Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Erforder-
lichkeit. Für eine Prüfung der Erforderlichkeit der weite-
ren Speicherung bzw. die Löschung personenbezogener 
Daten haben die Auskunfteien Regelfristen festgelegt. 
Danach beträgt die grundsätzliche Speicherdauer von 
personenbezogenen Daten jeweils drei Jahre taggenau 
nach deren Erledigung. Davon abweichend werden z. B. 
gelöscht:

 ■ Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der 
zentralen Vollstreckungsgerichte nach drei 
Jahren taggenau, jedoch vorzeitig, wenn eine 
Löschung durch das zentrale Vollstreckungsgericht 
nachgewiesen wird.

 ■ Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren 
oder Restschuldbefreiungsverfahren taggenau drei 
Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens 
oder Erteilung der Restschuldbefreiung. In besonders 

gelagerten Einzelfällen kann auch abweichend eine 
frühere Löschung erfolgen. 

 ■ Informationen über die Abweisung eines 
Insolvenzantrags mangels Masse, die Aufhebung der 
Sicherungsmaßnahmen oder über die Versagung der 
Restschuldbefreiung taggenau nach drei Jahren. 

 ■ Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre 
gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der 
Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung für 
weitere drei Jahre. Danach werden sie taggenau 
gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung 
eine länger währende Speicherung erforderlich ist. 

 ■ Angaben über Anfragen nach zwölf Monaten 
taggenau (SCHUFA)

 ■ Informationen über störungsfreie Vertragsdaten 
über Konten, die ohne die damit begründete 
Forderung dokumentiert werden (z. B. Girokonten, 
Kreditkarten, Telekommunikationskonten oder 
Energiekonten), Informationen über Verträge, bei 
denen die Evidenzprüfung gesetzlich vorgesehen ist 
(z. B. Pfändungsschutzkonten, Basiskonten sowie 
Bürgschaften und Handelskonten, die kreditorisch 
geführt werden, unmittelbar nach Bekanntgabe der 
Beendigung. (SCHUFA)

h) Betroffenenrecht gegenüber Auskunfteien

Jede betroffene Person hat gegenüber der jeweiligen 
Auskunftei das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, 
das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das 
Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO und das Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die je-
weils zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden:

 ■ SCHUFA Holding AG – Hessischer 
Datenschutzbeauftragter, Postfach 31 63, 65021 
Wiesbaden

 ■ Verband der Vereine Creditreform e.V. & Creditreform 
Boniversum GmbH – Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen, Kavalleriestraße 2–4, 40213 Düsseldorf

 ■ CRIF GmbH – Bayerisches Landesamt für 
Datenschutzaufsicht, Postfach 606, 91511 Ansbach

 ■ Infoscore Consumer Data GmbH – 
Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-
Württemberg, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart

Die SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen 
ein Privatkunden ServiceCenter eingerichtet, das schrift-
lich unter SCHUFA Holding AG, Privatkunden Service-
Center, Postfach 103441, 50474 Köln, telefonisch unter 
+49(0)611-92780 und über ein Internet-Formular unter 
www.schufa.de erreichbar ist.

i) Profilbildung (Scoring) der Auskunfteien

Die von Auskunfteien übermittelten Auskünfte können um 
sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring 
wird anhand von gesammelten Informationen und Erfah-
rungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zu-
künftige Ereignisse erstellt. Die Berechnung von Score-
werten erfolgt grundsätzlich auf Basis der zu einer Person 
bei der Auskunftei gespeicherten Informationen, die auch 
in der Auskunft nach Art. 15 DSGVO ausgewiesen wer-
den. Darüber hinaus berücksichtigen die Auskunfteien 
beim Scoring die Bestimmungen des § 31 BDSG. Anhand 
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der zu einer Person gespeicherten Einträge erfolgt eine 
Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der 
Vergangenheit ähnliche Einträge aufwiesen. Das verwen-
dete Verfahren wird als „logistische Regression“ bezeich-
net und ist eine fundierte, seit langem praxiserprobte, 
mathematisch-statistische Methode zur Prognose von Ri-
sikowahrscheinlichkeiten. Folgende Datenarten werden 
bei den Auskunfteien zur Scoreberechnung verwendet, 
wobei nicht jede Datenart auch in jede einzelne Scorebe-
rechnung mit einfließt: Allgemeine Daten (z. B. Geburts-
datum, Geschlecht oder Anzahl im Geschäftsverkehr ver-
wendeter Anschriften), Anschriftendaten und Wohndauer, 
bisherige Zahlungsstörungen, Schuldnerverzeichnisein-
tragungen, Insolvenzverfahren, Warenkorbwert (CRIF 
GmbH), Kreditaktivität letztes Jahr, Kreditnutzung, Länge 
Kredithistorie (SCHUFA). Besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten wie ethnische Herkunft oder Anga-
ben zur politischen oder religiösen Einstellung im Sinne 
des Art. 9 DSGVO werden von den Auskunfteien weder 
gespeichert noch bei der Berechnung von Scorewerten 
berücksichtigt. Auch die Geltendmachung von Betroffe-
nenrechten nach der DSGVO, z. B. die Einsichtnahme 
in die gespeicherten Daten nach Art. 15 DSGVO hat kei-
nen Einfluss auf die Scoreberechnung. Die übermittelten 
Scorewerte unterstützen Vertragspartner der Auskunftei-
en, unter anderen auch uns, bei der Entscheidungsfin-
dung und gehen dort in das Risikomanagement ein. Die 
Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
erfolgt allein durch den Geschäftspartner der Auskunftei-
en, also beispielsweise uns. 

Wir können die Annahme eines Kundenantrags zum 
Vertragsschluss aufgrund einer automatisierten Verar-
beitung/Entscheidung – einschließlich Profiling/Scoring 
(Art. 22 Abs. 2a DSGVO; § 31 BDSG) ablehnen. Auf Ver-
langen des Kunden wird die Entscheidung von uns manu-
ell überprüft. Hierauf wird der Kunde im Falle der automati-
sierten Ablehnung eines Antrags gesondert hingewiesen. 
Die zur Ermittlung von Wahrscheinlichkeitswerten/Scores 
verwendeten Daten sind unter Zugrundelegung eines wis-
senschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen 
Verfahrens nachweisbar für die Berechnung der Wahr-
scheinlichkeit des Zahlungsverhaltens erheblich. Für 
die Berechnung der bei uns verwendeten Wahrschein-
lichkeitswerte werden auch – aber nicht ausschließlich –  
Anschriftendaten genutzt. 

3. Gesetzlich vorgeschriebene Verarbeitung  
personenbezogener Daten

Daten für Auskunftsersuchen der Sicherheits-
behörden

Wir sind gemäß § 172 Abs. 1–6 TKG gesetzlich ver-
pflichtet für Auskunftsersuchen von Sicherheitsbehörden 
(§§ 173, 174 TKG) vor Freischaltung von Telekommu-
nikationsanschlüssen die Rufnummer und andere An-
schlusskennungen, Namen und Anschrift des Anschlus-
sinhabers, deren Geburtsdatum, ggf. die Gerätenummer 
eines überlassenen Mobilfunkendgeräts und das Datum 
des Vertragsbeginns zu erheben und zu speichern. Bei 
im Voraus bezahlten Mobilfunkdiensten (prepaid) müssen 
wir die Richtigkeit dieser Daten mittels gültiger, amtlicher 
Lichtbildausweise (z. B. Personalausweis, Reisepass) 
überprüfen (§ 172 Abs. 1 Satz 3 TKG). Ohne entsprechen-
de Identifikation der Anschlussinhaber ist die Freischal-
tung der betreffenden Telekommunikationsanschlüsse 
nicht zugelassen.

4. Dauer der Datenspeicherung

Bestandsdaten werden für die Zwecke der §§ 172–174 
TKG mit Ablauf des auf die Vertragsbeendigung folgen-
den Kalenderjahres gelöscht. 

Nach Beendigung von Verbindungen ermitteln wir aus 
den Verkehrsdaten unverzüglich die für die Berechnung 
des Entgelts erforderlichen Daten. Diese werden maxi-

mal für sechs Monate nach Versendung der Rechnung 
gespeichert (§ 10 Abs. 2 Satz 2 TTDSG). Für die Abrech-
nung nicht erforderliche Verkehrsdaten werden unverzüg-
lich nach Beendigung der jeweiligen Verbindung gelöscht. 

Kopien von amtlichen Ausweisdokumenten löschen wir 
unverzüglich, nachdem der Zweck der Identifikation des 
betreffenden Teilnehmers erreicht ist (§ 7 Abs. 3 Satz 1 
TTDSG; § 20 Abs. 4 Personalausweisgesetz). 

Im Übrigen werden personenbezogene Daten grundsätz-
lich unverzüglich gelöscht, nachdem der Zweck für ihre 
Verarbeitung erledigt ist (Art. 17 Abs. 1a DSGVO).

Soweit wir zur längeren Aufbewahrung vertraglich oder 
gesetzlich verpflichtet sind (z. B. aus steuer- oder han-
delsrechtlichen Vorschriften zur Aufbewahrung von Un-
terlagen), werden die Daten nicht gelöscht, aber gemäß 
Art. 18 Abs. 1c DSGVO für jegliche sonstige Verarbeitung 
eingeschränkt (Art. 17 Abs. 3b, e DSGVO; § 35 BDSG,  
§ 10 Abs. 2 Satz 4 TTDSG).

5. Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat uns gegenüber das Recht auf 
Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichti-
gung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach 
Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung nach Art. 18 DSGVO und das Recht auf Daten-
übertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO hinsichtlich der von 
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für 
uns zuständigen Aufsichtsbehörden zu wenden, 

 ■ die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA), 
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn 

 ■ der Bundesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit (BfDI), Graurheindorfer Straße 153, 
53117 Bonn

 ■ das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein (ULD), Holstenstraße 98,  
24103 Kiel.

Sofern die Verarbeitung personenbezogener Daten 
auf der Grundlage von Einwilligungen erfolgt, kön-
nen diese jederzeit formfrei widerrufen werden.

Hinsichtlich solcher personenbezogenen Daten, die 
zur Wahrung der berechtigten Interessen von uns 
oder eines Dritten verarbeitet werden, hat jede be-
troffene Person das Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
formfrei gegen diese Verarbeitung Widerspruch ein-
zulegen. 

 Stand: Januar 2022
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